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7.   Auszahlung der Zuwendung 

1Die Auszahlung der zugewiesenen Zuwendung kann auf Antrag und bei Vorliegen der 
zuwendungsrechtlichen Voraussetzungen auch in mehreren Teilbeträgen erfolgen. 2Es dürfen nur Beträge 
ausgezahlt werden, die voraussichtlich innerhalb von zwei Monaten für fällige Zahlungen benötigt werden. 


